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TOP: Abwasserbeseitigungsgebühren 2014 

  

 Produktgruppe: 02.03 Abwasserbehandlung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Werksausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor: 
 
Die Stadtvertretung bestätigt die mit dem 6. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Schmallenberg festgesetzten Gebühren für das Jahr 2014. 
 
 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Für die Rechtmäßigkeit der Gebührensätze ist für jedes Haushaltsjahr ein Beschluss der 
Stadtvertretung über die jeweilige Höhe erforderlich. 
 
Mit Beschluss des 6. Nachtrages zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Schmallenberg wurden die Abwasserbeseitigungsgebühren ab dem Jahr 
2011 festgesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2012 konnte ein Gewinn von 158.000,00 € erwirtschaftet 
werden. Das Jahr 2013 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 
100.000,00 € abschließen. 
 
Gem. dem Kommunalabgabengesetz sind die erwirtschafteten Gewinne in die Gebührenkal-
kulation einzubeziehen. Ab dem Jahr 2016 werden die Betriebskostenzuschüsse voraussicht-
lich um 200.000,00 € geringer ausfallen, da ein Großteil der Sonderposten für Kanalan-
schlussbeiträge und Kostenersatz bis dahin in Gänze aufgelöst sein werden. Die Gewinne 
der Jahre 2012 und 2013 sollten zum Ausgleich der Verluste der Jahre 2016 ff. eingesetzt 
werden, sodass die Gebühren auch dann weiterhin stabil gehalten werden können. 
 
Die Kalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2014 hat ergeben, dass gegenüber dem 
Vorjahr nur geringe Änderungen eingetreten sind. Da die Erträge weiterhin auskömmlich sind, 
ist eine Änderung der Gebührensätze 2014 nicht notwendig. 
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Der Wirtschaftsplanentwurf 2014 geht insoweit von folgenden Erträgen und Aufwendungen 
für den Betriebszweig Stadtentwässerung aus: 
 
Erwartete Erträge 2014 :  6.265.200 € 
Erwarteter Aufwand 2014:  6.189.300 € 
Jahresergebnis 2014:        15.900 €1 
 
Nähere Informationen können dem als Anlage beigefügten Ergebnisplan des Wirtschaftspla-
nes 2014 entnommen werden. 
 
Die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmallen-
berg in der Fassung des 6. Nachtrages vom 25.11.2010 festgesetzten Gebührensätze kön-
nen somit auch im Jahr 2014 beibehalten werden: 
 
Grundgebühr für Wasserzähler:   133,20 €/Wasserzähler 
Größe QN 2,5 (Standzähler) 
 
 
zuzüglich Verbrauchsgebühr        2,49 €/m³ 
 
 
Niederschlagswassergebühr        0,42 €/m² 
(für befestigte und bebaute Fläche, 
 Ermäßigung bei Ökopflaster um 50 %) 
 
 

                                                 
1 Um die Nebengeschäftserträge in Höhe von 19.800 € bereinigt, ergibt sich ein negatives Ergebnis Ge-

bührenhaushalt 2014 von 3.900 € 


